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6 0 5 . Kundmachung: Geltungsbereich des Internationalen Kakao-Übereinkommens 1972
606. Kundmachung: Änderung der Anlage VI und Ergänzung der Anlage VII der Wirtschaft-

lichen und Kontrollregeln des Internationalen Kakao-Übereinkommens 1972
607. Kundmachung: Ratifikation des Übereinkommens über das auf Straßenverkehrsunfälle

anzuwendende Recht durch Jugoslawien
6 0 8 . Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über die Anerkennung und Voll-

streckung ausländischer Schiedssprüche
609. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Republik

Indonesien über Finanzhilfe
610. Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg über

die Anerkennung und die Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen
und öffentlichen Urkunden auf dem Gebiet des Zivil- und Handelsrechtes
(NR: GP XIII RV 429 AB 648 S. 64. BR: AB 904 S. 319.)

611. Abkommen zwischen der Republik Österreich und den Vereinigten Mexikanischen Staaten
über kulturellen Austausch
(NR: GP XIII RV 1531 AB 1651 S. 151. BR: AB 1413 S. 344.)

612. Zusatzprotokoll zum Übereinkommen zwischen der Republik Österreich und der Italie-
nischen Republik zur Förderung der kulturellen Beziehungen zwischen den
beiden Ländern

605. Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 24. November 1975 über den Geltungs-
bereich des Internationalen Kakao-Überein-

kommens 1972

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen haben Venezuela am 30. Juni
1975 und Italien am 26. September 1975 ihre
Ratifikationsurkunden zum Internationalen
Kakao-Übereinkommen 1972 (BGBl. Nr. 455/
1973, letzte Kundmachung über den Geltungs-
bereich BGBl. Nr. .214/1975) hinterlegt.

Sao Tome und Principe sowie Papua-Neu-
Guinea haben am 24. Juli bzw. 16. September
1975 erklärt, die Rechte und Verpflichtungen
Portugals bzw. Australiens als exportierendes
Mitglied der Internationalen Kakao-Organisation
zu übernehmen.

Kreisky

606. Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 24. November 1975 über die Änderung
der Anlage VI und die Ergänzung der An-
lage VII der Wirtschaftlichen und Kontroll-
regeln des Internationalen Kakao-Überein-

kommens 1972

Nach Mitteilung des Exekutivdirektors der
Internationalen Kakao-Organisation ist in der

Anlage VI der Wirtschaftlichen und Kontroll-
regeln des Internationalen Kakao-Übereinkom-
mens 1972 (BGBl. Nr. 503/1973 in der Fassung
der Kundmachungen BGBl. Nr. 353, 487, 622,
739/1974 und 69, 215, 532/1975)

Australia (Papua New Guinea) AU Australien
(Papua-Neu-Guinea) AU zu streichen und

Papua New Guinea PG Papua-Neu-Guinea PG

sowie in der Anlage VII derselben Regeln

Australia AU Australien AU

einzufügen.
Kreisky

607. Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 24. November 1975 betreffend die Rati-
fikation des Übereinkommens über das auf
Straßenverkehrsunfälle anzuwendende Recht

durch Jugoslawien

Nach Mitteilung des Ministeriums der Auswär-
tigen Angelegenheiten der Niederlande hat Jugo-
slawien am 17. Oktober 1975 seine Ratifikations-
urkunde zum Übereinkommen über das auf
Straßenverkehrsunfälle anzuwendende Recht
(BGBl. Nr. 387/1975) hinterlegt.

Kreisky
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6 0 8 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 25. November 1975 betreffend den Gel-
tungsbereich des Übereinkommens vom
10. Juni 1958 über die Anerkennung und

Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche
Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der

Vereinten Nationen haben folgende weitere Staa-
ten das Übereinkommen über die Anerkennung
und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche
(BGBl. Nr. 200/1961, letzte Kundmachung be-
treffend den Geltungsbereich BGBl. Nr. 463/
1975) ratifiziert oder sind ihm beigetreten:

Staaten
Datum der Hinterlegung der

Ratifikations- oder Beitrittsurkunde

Belgien 18. August 1975
Chile 4. September 1975

Staat
Datum der Hinterlegung der

Ratifikations- oder Beitrittsurkunde

Vereinigtes Königreich
Großbritannien und
Nordirland (ein-
schließlich Gibral-
tars) 24. September 1975

Anläßlich der Hinterlegung seiner Ratifika-
tionsurkunde hat Belgien gemäß Art. I Abs. 3
des Übereinkommens erklärt, daß es dieses nur
auf die Anerkennung und Vollstreckung solcher
Schiedssprüche anwenden wird, die in dem
Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates ergangen
sind.

Kreisky

609.

(Übersetzung)

A B K O M M E N
ZWISCHEN DER ÖSTERREICHISCHEN
BUNDESREGIERUNG UND DER REGIE-
RUNG DER REPUBLIK INDONESIEN

ÜBER FINANZHILFE
Die österreichische Bundesregierung und die

Regierung der Republik Indonesien sind im
Geiste der Zusammenarbeit und in der Absicht
der österreichischen Bundesregierung, einen Bei-
trag zu den Devisenerfordernissen Indonesiens zu
leisten,

WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

Artikel 1

Die österreichische Bundesregierung wird der
Regierung der Republik Indonesien die Auf-
nahme eines Darlehens in Höhe von 10 Millionen
Schilling bei der Österreichischen Kontrollbank
AG als Programmhilfe für die Anschaffung von
Anlagegütern und für die Finanzierung der mit
diesen Anschaffungen zusammenhängenden Lei-
stungen ermöglichen.

Die Bedingungen des Darlehens und die Art
seiner Verwendung wird ein zwischen der Bank
Indonesia und der Österreichischen Kontroll-
bank AG abzuschließender Darlehensvertrag
bestimmen.

Das Darlehen ist vom Abschluß von Verträ-
gen zwischen österreichischen und indonesischen
Firmen über die Lieferung von Anlagegütern
abhängig.

Artikel 2

Der zwischen der Österreichischen Kontroll-
bank AG und der Bank Indonesia abzu-
schließende Darlehensvertrag wird unter an-
derem folgende wesentliche Bestimmungen ent-
halten:
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a) Die Laufzeit des Darlehens wird für
25 Jahre, einschließlich sieben tilgungsfreier
Jahre, gewährt und in 36 gleichen halb-
jährlichen Raten rückzahlbar sein.
Der Zinssatz wird 3% p. a. betragen.

b) Die im Rahmen des Darlehens lieferbaren
Anlagegüter sind solche, die in Österreich
erzeugt oder verarbeitet werden, und die
im Anhang I und II zum Erlaß des Han-
delsministers der Republik Indonesien,
Nr. 334/KP/X/197i vom 29. Oktober
1971, aufgezählt sind. Das Darlehen unter-
liegt den Bestimmungen des Österreichi-
schen Exportförderungs-Verfahrens, das
eine Genehmigung aller Geschäftsabschlüsse
durch die zuständigen österreichischen Be-
hörden und eine Ausfallshaftung für den
österreichischen Exporteur durch den Bun-
desminister für Finanzen vorsieht.

c) Nach dem Abschluß dieses Abkommens
und des Darlehensvertrages mit der Öster-
reichischen Kontrollbank AG gemäß Ar-
tikel 1 wird bei der Österreichischen Kon-
trollbank AG zugunsten der Republik
Indonesien ein Konto unter der Bezeich-
nung „Government of Indonesia Pro-
gramme Assistance 1974" in Höhe von
10 Millionen Schilling eröffnet. Die Bank
Indonesia wird hinsichtlich der Verwen-
dung dieses Darlehens im Auftrag der Re-
gierung der Republik Indonesien handeln.
Die näheren Bestimmungen für die von der
Österreichischen Kontrollbank AG zu lei-
stenden Zahlungen werden in direktem
Einvernehmen mit der Bank Indonesia
festgesetzt.

d) Die Bank Indonesia wird der Österreichi-
schen Kontrollbank AG Zahlungsaufträge
zu Lasten des gemäß lit. c dieses Artikels
zu eröffnenden Kontos übermitteln. Die
Österreichische Kontrollbank AG wird
prüfen, ob diese Zahlungsaufträge im Ein-
klang mit den Bestimmungen des Darle-
hensvertrages durchzuführen sind.

e) Der Darlehensvertrag zwischen der Öster-
reichischen Kontrollbank AG und der Bank
Indonesia wird rechtlich von Verträgen
über Warenlieferungen oder Leistungen
unabhängig sein, für die Zahlungen aus
diesem Darlehen geleistet werden.

f) Im Darlehensvertrag zwischen der Bank
Indonesia und der Österreichischen Kon-
trollbank AG wird ein Schiedsgerichts-
verfahren festgelegt.

Artikel 3

Die Regierung der Republik Indonesien wird
die Österreichische Kontrollbank AG von sämt-
lichen Steuern und öffentlichen Abgaben frei-
stellen, die ansonsten bei Abschluß oder Durch-
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führung des in Artikel 1 erwähnten Darlehens-
vertrages in der Republik Indonesien erhoben
würden.

Artikel 4
Der in Artikel 1 erwähnte Darlehensvertrag

mit der Österreichischen Kontrollbank AG wird
innerhalb von zwei Monaten nach Unterzeich-
nung dieses Abkommens abgeschlossen. Die Lie-
ferverträge für Anlagegüter werden innerhalb
eines Jahres nach Unterzeichnung dieses Abkom-
mens abgeschlossen. Diese Zeiträume können ein-
vernehmlich verlängert werden.

Artikel 5
Das vorliegende Abkommen wird dreißig

Tage nach seiner Unterzeichnung in Kraft treten.

Zu Urkund dessen haben die dazu ordnungs-
gemäß Bevollmächtigten das vorliegende Ab-
kommen unterzeichnet.

Geschehen in Wien, am 18. November 1974
in zwei Urschriften in englischer Sprache.

Für die österreichische Bundesregierung:
Bielka

Für die Regierung der Republik Indonesien:
Ide Anak Agung Gde Agung

Kreisky

610.
Der Nationalrat hat beschlossen:
Der Abschluß des nachstehenden Abkommens wird genehmigt.

A B K O M M E N
zwischen der Republik Österreich und dem
Großherzogtum Luxemburg über die An-
erkennung und die Vollstreckung von ge-
richtlichen Entscheidungen und öffentlichen
Urkunden auf dem Gebiet des Zivil- und

Handelsrechtes
Der Bundespräsident der Republik Österreich

und Seine Königliche Hoheit der Großherzog von
Luxemburg, von dem Wunsche geleitet, in den
Beziehungen zwischen den beiden Staaten die
Anerkennung und die Vollstreckung von ge-
richtlichen Entscheidungen und öffentlichen Ur-
kunden auf dem Gebiet des Zivil- und Handels-
rechtes zu sichern, haben beschlossen, zu diesem
Zweck ein Abkommen zu schließen, und haben
zu Bevollmächtigten ernannt:

Der Bundespräsident der Republik Öster-
reich:
Herrn Franz W e i d i n g e r,
außerordentlicher und bevollmächtigter Bot-
schafter der Republik Österreich;

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von
Luxemburg:
Herrn Gaston T h o r n ,
Minister für Auswärtige Angelegenheiten;
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die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger
Form befundenen Vollmachten die nachstehen-
den Bestimmungen vereinbart haben.

Artikel 1

Dieses Abkommen ist auf die von den Ge-
richten der Hohen Vertragschließenden Teile auf
dem Gebiet des Zivil- und Handelsrechtes ge-
fällten Entscheidungen anzuwenden, mit Aus-
nahme jener im Konkursverfahren, im Aus-
gleichsverfahren und im Verfahren des Zah-
lungsaufschubes.

Artikel 2

Im Sinne dieses Abkommens sind zu ver-
stehen:

1. unter „Entscheidung" jede im streitigen
Verfahren oder im Verfahren außer Streitsachen
gefällte Entscheidung, wie sie auch bezeichnet
sein mag, und auch, wenn sie von einem Straf-
gericht erlassen worden ist;

2. unter „Titelgericht" das Gericht, das die
Entscheidung gefällt hat, deren Anerkennung
oder Vollstreckung beantragt wird;

3. unter „Entscheidungsstaat" der Staat, in
dessen Gebiet das Titelgericht seinen Sitz hat;

4. unter „ersuchtes Gericht" in Luxemburg das
Gericht, bei dem die Vollstreckbarerklärung, in
Österreich das Gericht, bei dem die Vollstreckung
beantragt wird;

5. unter „ersuchter Staat" der Staat, in dessen
Gebiet die Anerkennung oder die Vollstreckung
beantragt wird.

Artikel 3

(1) Die von einem Gericht eines der Hohen
Vertragschließenden Teile gefällten Entscheidun-
gen werden in dem Gebiet des anderen an-
erkannt, wenn das Titelgericht gemäß den Ar-
tikeln 6 bis 11 dieses Abkommens zuständig
war und die Entscheidung nach dem Recht des
Entscheidungsstaates rechtskräftig ist.

(2) Im Fall einer Versäumnisentscheidung
muß der Beklagte ordnungsgemäß geladen wor-
den sein. Im Fall eines Zahlungsbefehles oder eines
Zahlungsauftrages muß die Entscheidung dem
Schuldner ordnungsgemäß zugestellt worden
sein.

Artikel 4

Die Anerkennung ist in folgenden Fällen zu
versagen:

1. wenn sie der öffentlichen Ordnung des er-
suchten Staates widerspricht;

2. wenn ein gleicher, auf denselben Rechts-
anspruch gestützter Antrag zwischen denselben
Parteien schon Gegenstand einer rechtskräftigen
Entscheidung in der Sache selbst war, die in dem
ersuchten Staat gefällt worden oder die in einem
dritten Staat gefällt worden und in dem ersuch-
ten Staat anerkannt ist;
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3. wenn zwischen denselben Parteien ein glei-
cher, auf denselben Rechtsanspruch gestützter
Antrag vor einem Gericht des ersuchten Staates
anhängig und dieses Gericht vor dem Titelgericht
mit der Sache befaßt worden ist;

4. wenn, im Fall einer Versäumnisentschei-
dung, die säumige Partei von dem Verfahren
nicht zeitgerecht Kenntnis erhalten hat, um sich
zu verteidigen, oder, wenn es sich um einen
Zahlungsbefehl oder einen Zahlungsauftrag han-
delt, der Schuldner nicht in der Lage gewesen
ist, zeitgerecht Widerspruch (Einwendungen) zu
erheben.

Artikel 5

(1) Die Anerkennung darf nicht deswegen
versagt werden, weil das Titelgericht ein anderes
Recht angewendet hat, als nach den Regeln des
internationalen Privatrechts des ersuchten Staates
anzuwenden gewesen wäre, außer es handelt
sich um den Personenstand oder die Handlungs-
fähigkeit natürlicher Personen, das eheliche
Güterrecht, letztwillige Verfügungen oder erb-
rechtliche Verhältnisse. Selbst in diesen Fällen
darf die Anerkennung nicht versagt werden,
wenn die Anwendung der genannten Regeln zu
dem gleichen Ergebnis geführt hätte.

(2) Die Anerkennung ist zu versagen, wenn
Vorschriften des Rechtes des ersuchten Staates
über die Vertretung nicht oder nicht voll hand-
lungsfähiger Personen verletzt wurden.

Artikel 6

Dieses Abkommen berührt nicht die Vor-
schriften über die Zuständigkeit der Gerichte der
Hohen Vertragschließenden Teile. Gemäß Ar-
tikel 3 Absatz 1 sind Entscheidungen jedoch nur
anzuerkennen, wenn das Titelgericht im Sinne
der Artikel 7 bis 11 zuständig gewesen ist.

Artikel 7

(1) Die Gerichte des Entscheidungsstaates sind
für Verfahren betreffend den Personenstand und
die Handlungsfähigkeit zuständig, wenn zum
Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens eine
der Personen, deren Personenstand oder Hand-
lungsfähigkeit betroffen wird, Angehöriger die-
ses Staates ist. Solchen Personen sind Staatenlose
gleichgestellt, die ihren Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt im Gebiet des Entscheidungs-
staates haben.

(2) Dasselbe gilt, wenn alle Personen, deren
Personenstand oder Handlungsfähigkeit betrof-
fen wird, zu diesem Zeitpunkt ihren Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiet des
Entscheidungsstaates haben und dem ersuchten
Staat angehören.
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Artikel 8

Die Gerichte des Entscheidungsstaates sind für
Verfahren zuständig, die ein dingliches Recht an
einer in diesem Staat gelegenen Liegenschaft zum
Gegenstand haben. Diese Zuständigkeit umfaßt
auch die Nachlaßangelegenheiten betreffend ein
solches dingliches Recht.

Artikel 9

Die Gerichte des Entscheidungsstaates sind für
Nachlaßangelegenheiten betreffend bewegliches
Vermögen zuständig, wenn der Erblasser An-
gehöriger dieses Staates war oder auf dessen Ge-
biet seinen letzten Wohnsitz hatte.

Artikel 10

In den Angelegenheiten, die nicht in den Ar-
tikeln; 7 bis 9 angeführt sind, sind die Gerichte
des Entscheidungsstaates zuständig:

1. wenn der Beklagte zum Zeitpunkt der Ein-
leitung des Verfahrens seinen Wohnsitz oder
seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiet dieses
Staates hat;

2. wenn der Beklagte im Gebiet dieses Staates
eine kaufmännische, gewerbliche oder sonstige
Niederlassung oder Zweigniederlassung hat oder
hatte und er dort wegen einer den Betrieb dieser
Niederlassung oder Zweigniederlassung betreffen-
den Streitigkeit belangt wird;

3. wenn das Verfahren Schadenersatzansprüche
aus einer außervertraglichen Haftung zum Ge-
genstand hat und die schädigende Handlung im
Gebiet dieses Staates begangen wurde;

4. wenn der Beklagte zum Zeitpunkt der Ein-
leitung des Verfahrens im Gebiet dieses Staates
Vermögen besitzt und er im Gebiet des anderen
Staates weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Auf-
enthalt hat.

Artikel 11

In den Angelegenheiten, die nicht in den Ar-
tikeln 7 bis 9 angeführt sind, ist das Titelgericht
auch zuständig:

1. wenn sich der Beklagte der Zuständigkeit
dieses Gerichtes ausdrücklich unterworfen hat,
vorausgesetzt, daß das Recht des ersuchten Staa-
tes dem nicht in Anbetracht des Streitgegenstan-
des entgegensteht;

2. wenn sich der Beklagte in die Sache selbst
eingelassen hat, ohne die Zuständigkeit des Titel-
gerichts bestritten oder erklärt zu haben, daß
er sich dieser Zuständigkeit nur hinsichtlich des
im Entscheidungsstaate gelegenen Vermögens un-
terwirft;

3. wenn es sich um eine Widerklage handelt
und das Titelgericht gemäß den Bestimmungen
des Artikels 10 oder dieses Artikels zur Ent-
scheidung über die Hauptklage zuständig war.
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Artikel 12

Das Gericht, vor dem die Anerkennung gel-
tend gemacht wird, ist an Feststellungen! von
Tatsachen gebunden, die in der Entscheidung
enthalten sind und die der Begründung der Zu-
ständigkeit des Titelgerichts dienen.

Artikel 13

Die Partei, welche die Anerkennung geltend
macht, hat vorzulegen:

1. eine vollständige Ausfertigung der Ent-
scheidung, welche die für ihre Echtheit erforder-
lichen Voraussetzungen erfüllt;

2. a) wenn die Entscheidung in Österreich ge-
fällt wurde, eine Bestätigung des Gerichtes, das
in erster Instanz entschieden hat, darüber, daß
die Entscheidung in Rechtskraft erwachsen ist;

b) wenn die Entscheidung in Luxemburg ge-
fällt wurde, einen urkundlichen Nachweis über
den Zeitpunkt der Zustellung, eine Bestätigung
des Leiters der Gerichtskanzlei, daß gegen diese
Entscheidung weder Widerspruch noch Beru-
fung offensteht, und in den Fällen, in denen die
Kassationsbeschwerde die Vollstreckung hemmt,
eine Bestätigung, daß keine Kassationsbeschwerde
erhoben wurde;

3. im Fall einer Versäumnisentscheidung eine
mit der Bestätigung der Richtigkeit versehene
Abschrift der Ladung oder ein anderes zur Fest-
stellung der ordnungsgemäßen Ladung des Be-
klagten geeignetes Schriftstück;

4. Im Fall eines Zahlungsbefehles oder eines
Zahlungsauftrages ein zur Feststellung der ord-
nungsgemäßen Zustellung der Entscheidung an
den Schuldner geeignetes Schriftstück.

Artikel 14

(1) Die Gerichte jedes der Hohen Vertrag-
schließenden Teile haben, je nach den Vorschrif-
ten ihres innerstaatlichen Rechts, einen Antrag
entweder zurückzuweisen oder die Entscheidung
aufzuschieben, wenn ein gleicher, auf denselben
Rechtsanspruch gestützter Antrag zwischen den-
selben Parteien schon vor einem Gericht des
anderen Staates anhängig ist und darüber eine
gemäß diesem Abkommen anzuerkennende Ent-
scheidung gefällt werden kann.

(2) Bei Dringlichkeit können jedoch bei den
Gerichten jedes der Hohen Vertragschließenden
Teile vorläufige oder sichernde Maßnahmen be-
gehrt werden, gleich welches Gericht mit der
Sache selbst befaßt ist.

Artikel 15

(1) Jede von einem luxemburgischen Gericht
gefällte Entscheidung ist in Österreich vollstreck-
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bar, wenn sie in Luxemburg vollstreckbar ist und
die Voraussetzungen für ihre Anerkennung er-
füllt sind.

(2) Jede von einem österreichischen Gericht
gefällte Entscheidung ist in Luxemburg für voll-
streckbar zu erklären, wenn sie in Österreich
vollstreckbar ist und die Voraussetzungen für
ihre Anerkennung erfüllt sind. Die Vollstreck-
barerklärung kann nicht mit der „Opposition"
angefochten werden.

Artikel 16

Die Partei, welche die Vollstreckung einer in
Luxemburg gefällten Entscheidung in Österreich
oder die Vollstreckbarerklärung einer in Öster-
reich gefällten Entscheidung in Luxemburg be-
gehrt, hat außer den in Artikel 13 angeführten
Urkunden die erforderlichen Unterlagen zum
Nachweis dafür vorzulegen, daß die Entschei-
dung im Gebiet des Entscheidungsstaates voll-
streckbar ist.

Artikel 17

(1) Die in Luxemburg errichteten und dort
vollstreckbaren öffentlichen Urkunden sind in
Österreich vollstreckbar. Die in Österreich er-
richteten und dort vollstreckbaren öffentlichen
Urkunden werden in Luxemburg für vollstreck-
bar erklärt; die Vollstreckbarerklärung kann
nicht mit der „opposition" angefochten wer-
den.

(2) In jedem der beiden Staaten hat sich das
Gericht auf die Prüfung zu beschränken, ob die
Urkunde die erforderlichen Voraussetzungen für
ihre Echtheit erfüllt und ob die Vollstreckung
nicht der öffentlichen Ordnung des ersuchten
Staates widerspricht.

(3) Die Bestimmungen dieses Artikels sind)
auch auf die vor Gerichten in Zivil- oder Han-
delssachen geschlossenen vollstreckbaren Ver-
gleiche und auf die vor österreichischen Behörden
als Trägern der Amtsvormundschaft geschlosse-
nen vollstreckbaren Vergleiche in Unterhalts-
sachen anzuwenden.

Artikel 18
(1) Die gemäß diesem Abkommen vorzulegen-

den Urkunden sind von Beglaubigungen befreit.

(2) Die in Luxemburg vorzulegenden Urkun-
den müssen in französischer oder in deutscher
Sprache abgefaßt oder mit einer Übersetzung in
eine dieser Sprachen versehen sein. Die in Öster-
reich vorzulegenden Urkunden müssen in
deutscher Sprache abgefaßt oder mit einer Über-
setzung in diese Sprache versehen sein. Die Rich-
tigkeit der Übersetzung muß von einer hiezu in
einem der beiden Staaten befugten Person be-
stätigt sein.
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Artikel 19

(1) Das vorliegende Abkommen berührt nicht
die Bestimmungen anderer Abkommen oder
Vereinbarungen, denen die beiden Staaten ange-
hören und die die Anerkennung und Voll-
streckung von gerichtlichen Entscheidungen oder
öffentlichen Urkunden regeln.

(2) Das vorliegende Abkommen ist nur auf die
nach dem Tage seines Inkrafttretens gefällten
gerichtlichen Entscheidungen anzuwenden. Es ist
auf öffentliche Urkunden anzuwenden, selbst
wenn sie vor diesem Tage errichtet worden sind.

Artikel 20

(1) Dieses Abkommen ist zu ratifizieren und
die Ratifikationsurkunden sind in Wien auszu-
tauschen.

(2) Es wird am sechzigsten Tage nach dem Tag,
an dem der Austausch der Ratifikationsurkunden
stattfinden wird, in Kraft treten.

Artikel 21

Jeder der Hohen Vertragschließenden Teile
kann dieses Abkommen durch an den anderen
Hohen Vertragschließenden Teil gerichtete
schriftliche Notifikation kündigen. Die Kündi-
gung wird sechs Monate nach dem Tag dieser
Notifikation wirksam werden.

Artikel 22

Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der
Auslegung oder der Anwendung dieses Abkom-
mens, die zwischen den Hohen Vertragschließen-
den Teilen entstehen könnten, sind auf diplo-
matischem Wege zu bereinigen.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtig-
ten dieses Abkommen mit ihrer Unterschrift
versehen.

Geschehen zu Luxemburg, am 29. Juli 1971,
in zwei Urschriften in deutscher und französi-
scher Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen
authentisch sind.

Für den Bundespräsidenten der Republik
Österreich:

Franz Weidinger m. p.

Für Seine Königliche Hoheit den Großherzog
von Luxemburg:

Gaston Thorn m. p.

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für
Justiz und vom Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnete Ratifikations-
urkunde wurde am 30. Oktober 1975 ausgetauscht; das Abkommen tritt gemäß seinem Art. 20
Abs. 2 am 30. Dezember 1975 in Kraft.

Kreisky
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611.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

A B K O M M E N
zwischen der Republik Österreich und den
Vereinigten Mexikanischen Staaten über

kulturellen Austausch

Die Republik Österreich und die Vereinigten
Mexikanischen Staaten haben,

vom Wunsche geleitet, die Zusammenarbeit
zwischen beiden Ländern auf den Gebieten der
Kultur, Kunst, Erziehung und der Massenmedien
zu entwickeln und so zur Förderung des gegen-
seitigen Verständnisses sowie der freundschaft-
lichen Beziehungen zwischen dem österreichischen
und dem mexikanischen Volk beizutragen,

Nachstehendes vereinbart:

Artikel 1

Die Vertragsparteien fördern den Austausch
von Erfahrungen und neuesten Erkenntnissen
auf den Gebieten der Kultur, Kunst, Erziehung
und der Massenmedien.

Artikel 2

Die Vertragsparteien ermutigen:
a) die Aufnahme und Entwicklung von Be-

ziehungen zwischen ihren zuständigen Institutio-
nen auf den Gebieten der Kultur, Kunst, Er-
ziehung und der Massenmedien

b) den Austausch von Material zwischen diesen
Institutionen.

Artikel 3

Die Vertragsparteien erleichtern die Ausbildung
von Spezialisten auf den Gebieten der Kultur,
Kunst, Erziehung und Information durch:

a) Kontakte zwischen Forschern, Lehrkräften
und anderen Vertretern der Kultur und Kunst.

b) Austausch von Studenten, insbesondere von
postgraduates, durch Stipendiengewährung.

Artikel 4

Die Vertragsparteien bemühen sich, in Über-
einstimmung mit den geltenden Rechtsvorschrif-
ten beider Länder Verhandlungen zwischen den
zuständigen Institutionen über die gegenseitige
Anerkennung und Anrechnung von Hochschul-
studien, Zeugnissen und akademischen Graden
zu erleichtern.
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Artikel 5

Die Vertragsparteien ermutigen die Begegnung
von Künstlern, künstlerischen Ensembles und
Funktionären auf den Gebieten der Kultur und
Kunst.

Artikel 6

Die Vertragsparteien erleichtern in Überein-
stimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften
beider Länder dem in Artikel 4 und 5 um-
schriebenen Personenkreis Reisen und sonstige
Voraussetzungen der Erfüllung seiner Aufgaben.

Artikel 7

Die Vertragsparteien fördern den Austausch
von:

a) Lehrbüchern, Lehrmaterial und Berichten
über Erziehungsfragen, die alle zu Lehr- und
Forschungszwecken herangezogen werden können

b) nichtkommerziellem audiovisuellem Material

c) kulturellen Publikationen und Kultur-
information

d) Material und Publikationen zwischen ihren
Bibliotheken und Museen

e) Ausstellungen auf dem Gebiete der Kunst
und Geisteswissenschaften.

Artikel 8

Die Vertragsparteien kommen überein, eine
Gemischte Kommission zu errichten, die aus einer
gleichen Anzahl von Vertretern beider Länder
besteht und abwechselnd in Österreich und
Mexiko an den auf diplomatischem Wege fest-
gesetzten Zeitpunkten zusammentritt. Die Kom-
mission ist beauftragt, Arbeitsprogramme auszu-
arbeiten und den Regierungen Empfehlungen zu
deren Durchführung zu unterbreiten.

Artikel 9

Dieses Abkommen wird für die Dauer von
fünf Jahren abgeschlossen und wird jeweils still-
schweigend um weitere fünf Jahre verlängert,
sofern nicht eine der Vertragsparteien das Ab-
kommen schriftlich auf diplomatischem Wege
mindestens ein Jahr vor Ablauf dieser Frist
kündigt.

Artikel 10

Dieses Abkommen tritt zu dem Zeitpunkt in
Kraft, zu dem die Vertragsstaaten einander mit-
teilen, daß ihre jeweiligen innerstaatlichen Vor-
aussetzungen hiefür gegeben sind.
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Geschehen zu Wien, am 12. Februar 1974, in
zwei Urschriften, in deutscher und spanischer
Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen
authentisch sind.

Für die
Republik Österreich:

Dr. Rudolf Kirchschläger m. p.

Für die

Vereinigten Mexikanischen Staaten:

Lic. Emilio Oscar Rabasa m. p.

Die Ratifikationsurkunde wurde vom Bundespräsidenten unterzeichnet und vom Bundes-
kanzler gegengezeichnet; das Abkommen ist gemäß seinem Art. 10 am 16. Oktober 1975 in Kraft
getreten.

Kreisky

612.

Z U S A T Z P R O T O K O L L
zum Übereinkommen zwischen der Republik
Österreich und der Italienischen Republik
zur Förderung der kulturellen Beziehungen
zwischen den beiden Ländern *), abgeschlos-

sen in Rom am 14. März 1952

Artikel 1
Die Vertragsstaaten werden die Zusammen-

arbeit auf dem Gebiet der wissenschaftlichen
und technologischen Forschung sowie Kontakte
zwischen österreichischen und italienischen For-
schern und Gelehrten fördern.

Artikel 2

Die Vertragsstaaten werden
a) den Austausch von Fachleuten und Ex-

perten auf wissenschaftlichem Gebiet zur
Durchführung wissenschaftlicher Forschung
anregen;

b) gemeinsame Forschungen und Studien er-
mutigen;

c) den Austausch wissenschaftlicher Publi-
kationen und Bücher erleichtern;

d) sonstige Tätigkeiten, die zur Erreichung
der in diesem Zusatzprotokoll angeführten
Ziele führen, fördern.

Artikel 3

Die in Artikel 16 des Übereinkommens zwi-
schen der Republik Österreich und der Italieni-
schen Republik zur Förderung der kulturellen

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 270/1954
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Beziehungen zwischen den beiden Ländern vom
14. März 1952 genannte Gemischte Kommission
ist auch zur Durchführung dieses Zusatzproto-
kolls berufen.

Sie setzt zu diesem Zweck eine eigens hierfür
bestimmte Unterkommission ein.

Artikel 4

Dieses Zusatzprotokoll tritt 60 Tage nach sei-
ner Unterzeichnung in Kraft.

Artikel 5

Dieses Zusatzprotokoll kann jederzeit schrift-
lich auf diplomatischem Wege gekündigt wer-
den. Die Kündigung wird sechs Monate nach
ihrem Einlangen beim anderen Vertragsstaat
wirksam.

Das Außerkrafttreten des Übereinkommens
zwischen der (Republik Österreich und der
Italienischen Republik zur Förderung der kul-
turellen Beziehungen zwischen den beiden Län-
dern vom 14. März 1952 bewirkt auch das
Außerkrafttreten dieses Zusatzprotokolls.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten
dieses Zusatzprotokoll unterzeichnet.

Geschehen zu Wien, am 24. September 1975,
in zwei Urschriften in deutscher und italienischer
Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise
authentisch sind.

Für die Österreichische Bundesregierung:

Georg Schlumberger

Für die Regierung der Italienischen Republik:

Andrea Cagiati

Das Zusatzprotokoll ist gemäß seinem Artikel 4 am 23. November 1975 in Kraft getreten,
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